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1. Ausgangslage  

Die Bestimmungen des kommunalen Richtplanes Siten -Kirchrain führen bei  
Bauvorhaben immer wieder zu Diskussionen  und Verzögerungen . Dieser 
Richtplan besteht seit 1980, wurde mehrmals abgeändert und fand im 
Grundbuch Niederschlag in Form von öffentlich -rechtlichen Eigentumsb e-
schränkungen.  
Mit der Inkraftset zung der neuen BZO der Gemeinde Hirzel vom 18. März 
1994 wu rde die Ausnützung der Grundstücke neu mittels  Überbauungsziffer  
anstelle der Ausnützungsziffer geregelt. Der kommunale Richtplan  vom 27. 
März 1980  im Gebiet Vorderi Siten ð Kirchrain, der  für bestimmte  Parzellen 
maximal zulässigen Wohnflächen (Ausnützungsziffern) angibt , wurde dabei 
nicht behandelt. Konkret handelt es sich um die zwei öffentlich -rechtliche 
Eigentumsbeschränkungen - SP 833 und SP 975. Mit Bericht "Löschung der 
öffentlich -rechtlichen  Eigentumsbeschränkungen SP833, SP975" vom 25. Sep-
tember 2009 wurde die aktuelle Situation aufgezeigt und die Grundlage für 
eine Nutzungsplanungsrevision geschaffen.  
 
Im Rahmen von Bau gesuchsprüfungen wurde  zudem festgestellt, dass einige 
Bestimmungen der geltenden Bau - und Zonenordnung (BZO) zu präzisieren 
oder zu bereinigen sind. 
 
In Kernzonen sollen neu  Strassenabstände eingeführt werden, was sinnvoll  
ist, wenn die rechtsgültige Verkehrsbaulinie der Dorf - und Bergstrasse 
RRB2564/1959 teilweise aufgehoben  wird. Diese schneidet praktisch alle b e-
stehenden Gebäude entlang der Dorf - und Bergstrasse. Die entsprechende 
Revisionsvorlage wird separat durch den Gemeinderat unter Vorbehalt der 
Festsetzung der BZO-Revision durch die Gemeindeversammlung beschlossen.  
 
Da die anstehende Teilrevision diverse Änderungen am Zonenplan bedingt, 
zudem diverse Zonengrenzen infolge Strassenmutationen nicht mehr mit 
den Parzellengrenzen übereinstimmen und gemäss RPG auch die Strassenfl ä-
chen Nutzungszonen zugeordnet werden, wurde der Zonenplan basierend 
auf dem Datensatz der amtlichen Vermessung neu aufgebaut und wird als 
Ganzes der Gemeindeversammlung zur Festsetzung vorgelegt.  
 
 

2. Ziele der Teilrevision  

Die nachfolgenden Zielsetzungen sind für die Teilrevision der Nutzungspl a-
nung wegleitend. Im Vordergrund steht das Hauptziel, die Voraussetzungen 
für eine nachhaltige Entwicklung der Gemeinde zu schaffen  und ein schla n-
kes Baubewilligungsverfahren zu garantieren.  
 
 Aufhebung der öffentlich -rechtlichen Eigentumsbeschränkungen SP 833 

und SP 975 
 Aktualisierung der Bestimmungen der Bau - und Zonenordnung  
 Einführung von Strassenabständen in den Kernzonen und damit Scha f-

fung der Grundlage für die Teilaufhebung Verkehrsbaulinie Dorf - und 
Bergstrasse 



Kanton Zürich  Teilrevision der Nutzungsplanung  
Gemeinde Hirzel  Planungsbericht  
   

 Seite  5  von  44  

 Zulassung von Sonnenenergieanlagen in Kernzo nen 
 Erhöhung der Rechtssicherheit durch eindeutige Bauvorschriften  
 Aktualisierung und Neugenerierung des Datensatzes Amtliche Verme s-

sung kantonale Mehranforderungen MAF99  umfassend den Zonenplan  
 
 
 

3. Grundlagen  

Die nachfolgenden Unterlagen bildeten die Grund lage für die Teilrevision 
der Nutzungsplanung.  
 
 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 16. Juni 1971  

"Richtplan für die Arealüberbauung Morgenthal -Siten-Kirchrain"  
 GRB vom 18.10.1971, Baubewilligung für 7 MFH und 3 Terrassenhäuser 

Kirchrain (SP 833) 
 GRB vom 12.3.1976 Richtplanänderung Satteldächer Vorderi Siten (SP 

975) 
 GRB vom 16.8.1976 Richtplanänderung 8% AZ Bonus  
 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates vom 27. März 1980  
ăRichtplangebiet vorderi Siten ð Kirchrainò 

 Bericht Vordere Siten, Löschu ng Ausnützungsrevers, Regelung Ausnü t-
zungsverschiebung, Aschwanden  

 Bericht Entscheidungsgrundlagen vom 25. September 2009, OLIG  
 Offerte OLIG Entscheidungsgrundlagen vom 26.6.2009  
 Offerte OLIG Nutzungsplanungsrevision vom 11.2.2010  
 GRB vom 15.7.2009 Grundlagen Richtplan  
 GRB vom 16.11.2009 Löschung SP 833 und SP 975  
 Aktueller Grunddatensatz amtliche Vermessung  
 Revisionsvorlage Verkehrsbaulinie Dorf - / Bergstrasse vom 28.4.2011 
 Vorprüfungsbericht der kantonalen Baudirektion vom 10.8.2011  

 
 
 

4. Wesentliche Änderu ngen  Zonenplan  

4.1 Strassenparzellen 
Gestützt auf Art. 19 und 22 RPG werden sämtliche Strassenparzellen einer 
Nutzungszone zugewiesen.  

 
4.2 Anpassung Nutzungskanten an mutierte Liegenschaften  

Durch Mutationen von Parzellen, insbesondere aber Strassenmutationen 
wer den aufgrund der unterschiedlichen und unabhängigen Verfahren die 
festgesetzten Zonen nicht verändert. Dies führt aber dazu, dass mit der Zeit 
Parzellennetz und Zonengrenzen nicht mehr übereinstimmen und in der Fo l-
ge Grundstücke mehreren Zonen angehören od er bei Strassen Flächen ohne 
Zonenzugehörigkeit zugewiesen bekamen. Mit dem Neuaufbau des Zone n-
planes auf der Basis der rechtsgültigen amtlichen Vermessung und der Z u-
weisung der Strassenparzellen zu einer Nutzungszone werden die Grundl a-
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gen vereinfacht und aktualisiert. Die Änderungen sind marginal, dienen aber 
der Rechtssicherheit. Zudem wird der digitale Datensatz massiv entschlackt.  
 
 
Beispiel Morgental -Kreuzung:  
 

 
 
 

4.3 Zonenplan  
Für die Zoneneinteilung soll der neue Zonenplan 1:5000 vollständig massge b-
lich sein, weshalb er maschinell aufbereitet der Gemeindeversammlung zur 
Festsetzung unterbreitet wird.  
Die genaue Abgrenzung der Zonen sowie der genaue Verlauf von Wal d-
grenzen, Abstandslinien sowie Grundwasserschutzzonen sind in der amtl i-
chen Vermessung defi niert.  

 
4.4 Gestaltungspl an Kernüberbauung Spitzen  

Mit der BZO 1977 wurde das Gebiet des heutigen Gestaltungsplanes der 
Wohn - und Gewerbezone W2G zugeordnet.  
Die Revision der kommunalen Nutzungsplanung 1985 sah für dieses Gebiet 
die Gestaltungsplanpflicht vor mit unterliegenden Kernzonen KA2, KB2.  
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Sie wurde von der Gemeindeversammlung am 21.6.1985 festgesetzt und vom 
Regierungsrat infolge eines Rekurses der betroffenen Eigentümer mit B e-
schluss Nr. 349 am 29.1.1986 teilgenehmigt.  
 
In der Folge wurde der Rek urs sistiert und der private Gestaltungsplan Ker n-
überbauung Spitzen ausgearbeitet, der von der Gemeindeversammlung am 
27.6.1986 gutgeheissen und vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 3372 am 
24.9.1986 genehmigt wurde.  
 
Aufgrund der Genehmigung des Gestaltung splanes wurde der Rekurs gegen 
die Festsetzung der Nutzungsplanungsrevision 1985 am 8.12.1986 zurückg e-
zogen.  Damit wurde die Festsetzung der Gemeindeversammlung rechtskrä f-
tig.  
 
Mit der folgenden Gesamtrevision Nutzungsplanung 1994, festgesetzt durch 
die Gemeindeversammlung am 18.3.1994, genehmigt durch den Regierung s-
rat mit Beschluss Nr. 1713 am 15.6.1994 wurde nur der reine Gestaltungs -
planperimeter dargestellt, ohne Grundzugehörigkeit zu einer Bauzone.  
 

 
 
Mit Änderung der Vorschriften des Gestaltungsplan es an der Gemeindeve r-
sammlung vom 26.11.2009, genehmigt durch die Baudirektion mit Verf ü-
gung Nr. 24 vom 9.3.2010 wurden die aktuellsten Vorschriften des Gesta l-
tungsplanes geschaffen.  Diese beinhalteten insbesondere die Nutzungsor d-
nung mittels Überbauungszi ffer.  
 
Grundsätzlich ist für das gesamte Baugebiet eine Nutzungszone zuzuordnen. 
Da der Abweichungsgrad der Gestaltungsplanvorschriften nicht beliebig g e-
genüber der ursprünglichen Grundordnung ausfallen darf, ist das Gebiet e i-
ner Zone zuzuweisen. Aufgrund der Regelungen im Gestaltungsplan bieten 
sich die zweigeschossige Kernzone , Wohnzone oder Wohn - und Gewerb e-
zone an. Gemäss den Gestaltungsvorschriften werden tendenziell kernz o-
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nentypische Erscheinungsbilder gefordert. Für die Festlegung einer Kernzone 
spricht auch die Tatsache der Zuordnung der Empfindlichkeitsstufe ES III, 
auch wenn die Festlegung einer Kernzone für einen 25 -jährigen Ortsteil 
nicht unbedingt die naheliegendste und logischste Folge ist.  Aufgrund der 
Historie, den Bestimmungen des Gestaltun gsplanes sowie der ES-Zuordnung 
wird dem Gebiet die Grund ordnung  der Kernzone K2A unterlegt.  
 

 
 

4.5 Weiher Tennisclub  
Im Zonenplan 1977 war das gesamte Gebiet der Wohn - und Gewerbezone 
zugewiesen.  
In den kommunalen Gesamtplänen von 1984 war die Teichanlage n icht b e-
sonders vermerkt, im Landschaftsinventar vom April 1983 wurde aber ers t-
mals vom Ăerhaltungsw¿rdigen Teichô gesprochen. 
Der Zonenplan 1985 hat in der Folge die Teichanlage der Freihaltezone z u-
gewiesen.  
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Mit der Gesamtrevision 1994 wurde der Teich als Gewässer ohne darunter 
liegende Zone bezeichnet, also mit Gewässer im Sinn von  informelle m Inhalt.  
 

 
 
Mit der Erneuerung der amtlichen Vermessung und Aktualisierung der Situ a-
tion wurde die Zonenabgrenzung sinngemäss übernommen und wie folgt im 
digital en Datensatz abgebildet.  
 

 
 
Die Festsetzung der Gemeindeversammlung 1994 wurde somit sinngemäss 
übernommen.  
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Gemäss der Verordnung über den Schutz der Moorlandschaft Hirzel 
(BDV/VDV Nr. 3063/3064 vom 16.12.2003, resp. Änderung BDV Nr. 8014 vom 
27.3.2008 (Umsetzung des RRB Nr. 1170/1992)) wurde der Perimeter des O b-
jektes Nr. 8 Aegertenried der Bauzonengrenze angepasst und innerhalb des 
Baugebietes grundsätzlich der Naturschutzumgebungszone IIH3 - hydrolog i-
sche Pufferzone - zugewiesen mit einem zusätzlichen  20m-Perimeter IIF - Na-
turschutzumgebungszone im Baugebiet - und einem 5m -Perimeter in der N a-
turschutzumgebungszone IIA.  
 

 
 
Durch diese Unterstellung  in die Schutzverordnung sind die  baulichen Mö g-
lichkeiten und Verfahren festgelegt, womit es keine weiter en planerischen 
Bestimmungen mehr braucht. Das Gebiet kann dadurch gesamthaft der 
Wohn - und Gewerbezone WG2 zugewiesen werden.  
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4.6 Feldstrasse 
Die Gebäude Feldstrasse Nrn. 12, 14 und 18 werden über Nichtbaugebiet e r-
schlossen. Mit der Zuweisung der Strassen flächen zu Nutzungszonen kann 
die nicht planungsrechtlich nicht konforme Erschliessung geheilt werden, i n-
dem der private Zufahrtsweg Kat.Nr. 2703 neu eingezont wird.  
 

  
Rechtsgültiger Z onenplan  Revisionsvorlage 
 
 

4.7 Umzonungen infolge  Richtplan Arealüberbau ung Morgental -Siten-Kirchrain  
Mit der Nutzungsplanungsrevision soll der bestehende kommunale Richtplan 
Vorderi Siten ð Kirchrain vom 27. März 1980  aufgehoben werden. Der rich t-
plan wurde erstmals mit GRB vom 16.6.1971  festgesetzt und dann mit GRB 
vom 18.10.1971, 12.3.1976, 16.8.1976 und 27.3.1980 geändert. Die Richtpla n-
inhalte wurden mittels öffentlich -rechtlicher Eigentumsbeschränkungen im 
Grundbuch gesichert. Im kommunalen Gesamtplan, festgesetzt durch die 
Gemeindeversammlung am 23.10.1981 , fand dieser Ric htplan keinen Niede r-
schlag. 
Die infolge Aufhebung des kommunalen Richtplanes und Löschung der Se r-
vitutsprotokolle SP 833 und 975 erforderlichen Änderungen der Zonenzuwe i-
sungen wird im Kapitel 5 behandelt.  
 
 

4.8 Werkhof Gemeinde  
Im Gebäude Vers.Nr. 760 auf dem Grundstück Kat.Nr. 2772 befinde n sich der 
Werkhof , der Kindergarten  sowie die Feuerwehr. Im Gebäude bestehen zu-
dem noch acht preisgünstige Wohnungen, die für die Wahrnehmung ko m-
munaler Aufgaben vermietet werden.  
Die geplante Erweiterung des Werkhofes gegen  Norden soll entweder im 
Rahmen der Revision der kantonalen Richtplanung ermöglicht oder aber die 
Durchdringung der Bauzone mittels eines Gestaltungsplanes realisiert we r-
den.  
Die ursprünglich angestrebte Umzonung in die Zone für öffentliche Bauten  
wurde a ufgrund der kantonalen Vorprüfung zurückgestellt bis  das Erweit e-
rungsvorhaben konkret wird. Zudem sind preisgünstige Wohnungen im PBG 
im Gegensatz zu Alterswohnungen nicht explizit als zulässige Nutzungen in 
der Zone öB. erwähnt und damit nicht ohne weiter es zonenkonform.  
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Eine Nutzungsänderung erfolgt bei entsprechend konkreten Ausbauplänen 
durch die Gemeindeversammlung, sinnvollerweise mit gleichzeitigem Proje k-
tierungskredit und Durchstossung der Bauzone.  
. 
 

  
Rechtsgültiger Zonenplan  Revisionsvorlage 
 
 
 

4.9 Änderungen Bau - und Zonenordnung  
 
4.9.1 Grundsätze  

Die Teilrevision der Bau - und Zonenordnung dient dazu, kleinere Unklarhe i-
ten und Interpretationsspielräume zu klären.  
Gleichzeitig wurden die Grundlagen präzisiert und die Basis des Zonenplans, 
die amtliche Ver messung als Bezugsrahmen genannt. Der Zonenplan wurde 
anhand des Grunddatensatzes der amtlichen Vermessung komplett neu au f-
gebaut, die Festlegungen gemäss kantonaler Verordnung über die amtliche 
Vermessung KVAV §6 digital modelliert.  
 

4.9.2 Änderung Bestimmungen  
Im Festsetzungsantrag wurden die einzelnen Bestimmung en synoptisch da r-
gestellt und jeweils kommentiert.  
 

4.9.3 Kernzonenvorschriften  
Die Kernzonenvorschriften sollen neu Strassen- und Wegabstandsbesti m-
mungen enthalten. Da heute beinahe alle bestehenden Gebäude  entlang der 
Dorf - und Bergstrasse durch die bestehende rechtsgültige Verkehrsbaulinie 
RRB Nr. 2564 von 1959 geschnit ten  und somit nachträglich baurechtswidrig 
geworden sind, wird diese in der Kernzone ersatzlos aufgehoben unter 
gleichzeitiger Neufestsetzu ng von Strassenabständen.  Der Strassenabstand 
wird mit 3.5m festgelegt. Unterschreitungen um bis zu 1 m können aus ort s-
baulichen Gründen durch die Gemeinde bewilligt werden.  Mit der Einfü h-
rung der detaillierten Abstandsregelung  wird Art. 5 Abs. 5 überflüs sig und 
wird entsprechend gelöscht.  
Die entsprechende Baulinienvorlage fällt in die Zuständigkeit des Gemeind e-
rates und wird vorbehältlich der Festsetzung der BZO Vorschriften separat 
beschlossen. 
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Mit der behördenverbindlichen Festsetzung des Inventars de r schutzwürd i-
gen Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung durch die Baudirektion mit 
Verfügung BDV Nr. 125 vom 4.2.2002 wurde die Umsetzung der Festsetzu n-
gen in der kommunalen Nutzungsplanung angeregt. Bis dato hat die G e-
meinde noch keine detaillierten Kern zonenvorschriften in der BZO form u-
liert. Aufgrund terminlicher Vorgaben, der Finanzlage der Gemeinde wie 
auch der weitgehenden Überbauung der betroffenen Kernzonen wurde  bis-
her  dieses Projekt aus Prioritätsgründen zurückgestellt.  
Die Aktualität dieser Fra gen nimmt im Moment zu, da einerseits das Alter s-
wohnheim erneuert wurde, die Gemeinde über die Erweiterung des Werkh o-
fes und Feuerwehrgebäude mit eventueller Verlegung und Neunutzung der 
Gemeindeverwaltung diskutiert und andererseits damit auch der Ortsei n-
gang und die Parkierung um die ref. Kirche in den Planungsprozess einbez o-
gen werden könnte. Nicht zuletzt liegt eine der letzten grossen Bauzonenr e-
serven am unmittelbaren Rand des Ortsbildschutzes, deren Planung au f-
grund eines Erbganges mittelfristig zu er warten ist.  
 
Grundsätzlich beabsichtigt der Gemeinderat bei der Fassadengestaltung eine 
grössere Gestaltungs - und Wahlfreiheit bezüglich Materialisierung. Die he r-
kömmliche Materialisierung mit Holz soll aber nach wie vor insbesondere bei 
Alt - und Ersatzbau ten zur Anwendung kommen.  Auf eine Erleichterung im 
heutigen Zeitpunkt wird aufgrund der zu erwartenden Kernzonenplanung 
verzichtet. Die Finanzierung könnte mithilfe des Natur - und Heimatschutzes 
sowie des kantonalen Finanzausgleiches erfolgen.   
 
Oftmals h aben Bestimmungen der Dachaufbauten in Verbindung mit Dac h-
formen bezüglich Neigung der Dachaufbauten zu Verwirrung gesorgt. Diese 
Vorschriften wurden nun präzisiert und auf die bauliche Machbarkeit ang e-
passt. 
 

4.9.4 Wohnzonen  
Aufgrund der Aufhebung des kommunale n Richtplanes Siten ð Kirchrain und 
beabsichtigter Löschung der öffentlich -rechtlichen Eigentumsbeschränku n-
gen SP 833 und 975 im Grundbuch resultieren diverse Umzonungen. Die b e-
stehenden Verhältnisse können dadurch aber nicht allein abgebildet werden, 
die Schaffung einer Quartiererhaltungszone oder einer neuen Wohnzone ist 
aufgrund der bestehenden Siedlungsstruktur nicht ausreichend begründet, 
weshalb eine Erhöhung der Nutzung auf bezeichneten Flächen als sinn - und 
massvolle Lösung erachtet wird.   
 

4.9.5 Wohn - und Gewerbezonen  
Diese Zonen wiesen bisher keine Regelung bezüglich Umgebungsgestaltung 
oder Abgrabungsvorschriften auf.  Aufgrund jüngster Baueingaben mit re i-
nen Wohnnutzungen waren  die Projektverfasser herausgefordert, in den U n-
tergeschossen noch Wohnnutzu ngen zu realisieren, auch wenn dies auf-
grund topografischer oder wohnhygienischer Verhältnisse nicht angebracht 
war.  
Mit Bestimmungen zur Umgebungsgestaltung kann dies von vornherein u n-
terbunden werden. Bei effektivem Bedarf aufgrund gewerblicher Nutzung 
besteht die Möglichkeit der Abgrabung nach wie vor.  
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4.9.6 Sonnenenergie  
Aufgrund der Höhenlage der Gemeinde eignen sich im Hirzel viele Gebäude 
für die Nutzung von Sonnenenergie.  
Die Gemeinde will deshalb die Nutzung der Sonnenenergie in allen Zonen 
sowohl für t hermische wie auch fotovoltaische Anlagen zulassen. Da zur Zeit 
dieser Bereich einem raschen Fortschritt unterworfen ist, will der Gemeind e-
rat die Vorschriften möglichst weit fassen und die Bewilligungsfähigkeit über 
Einordnung und Gestaltung wie auch der technischen Entwicklung beurte i-
len.  
Im Bereich der Kernzonen bestehen höhere Integrationsansprüche in die 
Dachlandschaft.  Massgebende Kriterien für die ortsbildschonende Einor d-
nung sind Anordnung der Panels, Flächenanteile, Gruppierung, Materialisi e-
rung, Farbgebung, Einsehbarkeit, .. .  
Im Gegensatz zu den Wohnzonen werden in den Lernzonen nur in das Dach 
integrierte Anlagen zugelassen.  
  

4.9.7 Abstand gegenüber Nichtbauzonen  
Die Baudirektion hat mit Kreisschreiben vom 20.12.2007 auf die Problematik 
des Bauens auf die Bauzonengrenze hingewiesen. Problempunkt war, dass  
in der Praxis regelmässig ausserhalb der Bauzone Kleinbauten und Anlagen 
erstellt wurden, die nicht zonenkonform sind.  
 
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden  zwei Punkte untersuch t : 
- Parzellen, die von einer Zonengrenze durchschnitten werden  
- Lage und Anzahl Gebäude, die bereits heute in unzulässigem Abstand 

zur geänderten Praxis stehen  
 

Die Auswertung eines minimalen Abstandes von 3.5m zur Nichtbauzone, ve r-
schnitten mit den Gebäuden ergibt folgendes Bild : 
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Aufgrund dieses Resultates wird auf eine generelle Bestimmung zur Reg e-
lung des Grenzabstandes gegenüber Nichtbauzonen verzichtet.  Die meisten 
betroffenen Gebäude entstanden früher oder wurden auf die Bauzone n-
grenze gestellt, welche die Parzellen  schnitten. Heute bestehen keine so l-
chen Parzellen mehr.   
Es gelten somit die Grundabstände gemäss Bau - und Zonenordnung, die 
weitgehend die Tangierung der Nichtbauzone zu verhindern vermögen. Eine 
Abparzellierung von Teilen landwirtschaftlich genutzter Pa rzellen mit einer 
Arrondierung an eine Bauparzelle wird heute nicht mehr bewilligt.  
Unerwünscht  ist jedoch eine weitergehende Unterschreitung der Grunda b-
stände infolge privatrechtlicher Vereinbarungen  im Sinne des PBG §270 
Abs. 3.  
 

 
5. Kommunaler Richtplan S iten - Kirchrain  

5.1 Vorbemerkung  
Mit der Nutzungsplanungsrevision soll der bestehende kommunale Richtplan 
Vorderi Siten ð Kirchrain vom 27. März 1980  aufgehoben und in diesem Z u-
sammenhang auch die zwei öffentlich -rechtliche Eigentumsbeschränkungen 
SP 833 und SP 975 aus dem Grundbuch gelöscht werden. Ziel ist, dass auch im 
Gebiet Siten ð Kirchrain das in der Bau - und Zonenordnung gültige Nu t-
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zungsregime mit der Überbauungsziffer angewendet werden kann und s o-
mit in der Gemeinde Hirzel ein einheitliches Nutzungsre gime entsteht.  
 

5.2 Perimeter  
Mit Bericht "Löschung der öffentlich -rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
SP833, SP975" vom 25. September 2009 wurden die Ausnützungen sämtlicher 
betroffener Parzellen nach dem heutig in Hirzel gültigen Ausnützungsr e-
gime der Überb auungsziffer berechnet und in einem Plan dargestellt. Dieser 
Plan zeigt die Problematiken im Zusammenhang mit der Übernutzung der 
einzelnen Parzellen auf. Damit nicht für jede einzelne Parzelle neue Nu t-
zungsbestimmungen erarbeitet werden müssen, werden auf grund des B e-
richtes vom 25. September 2009 sinnvolle Perimeter ausgeschieden.  
 

 
 
Zur Feststellung baulicher Veränderungen und zur Beurteilung der Situation 
wurde zu Beginn eine Feldbegehung durchgeführt. Für die Berechnung der 
Überbauungsziffer wichtige D etails wurden dabei in Ergänzung zum Detai l-
lierungsgrad der amtlichen Vermessung erfasst und fotografisch festgeha l-
ten.  
 
Damit die für die Überbauungsziffer relevante oberirdische Gebäudeumfa s-
sung berechnet werden konnte, mussten teilweise Pläne der Bauges uche im 
Archiv eruiert und zur Hilfe genommen werden.  
 
Mit den berechneten Gebäudeumfassungen und den in den Liegenschaftsb e-
schrieben ausgewiesenen Grundstücksflächen der amtlichen Vermessung 
wurde für jedes Grundstück im Richtplangebiet die Überbauungszif fer ohne 
Berücksichtigung allfälliger Grundstücksabhängigkeiten berechnet. Die E r-
gebnisse sind in der Tabelle im Anhang B dargestellt.  
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Die Konsultation der Grundbuchauszüge ergab, dass im fraglichen Gebiet 
neben der bekannten öffentlich -rechtlichen Eigent umsbeschränkung (ÖREB 
SP833) noch eine weitere SP 975 besteht. Damit waren rund 65 Parzellen zu 
untersuchen.  
 

5.2.1 Perimeter Kirchrain  
Der Untersuchungsperimeter Kirchrain umfasst sämtliche Parzellen im Gebiet 
Kirchrain in der Wohnzone W2C mit Ausnahme des Parz ellenteils von Kat.Nr. 
2494. Somit umfasst der Perimeter Kirchrain folgende Parzellen (Kat.Nrn):  
 

2201 2495 2503 2513 2555 3049 

2202 2496 2504 2514 2556 3110 

2203 2497 2505 2549 2557 3111 

2205 2498 2506 2551 2558 3112 

2206 2499 2507 2552 2559   

2426 2500 2510 2553 2945   

2493 2501 2511 2554 3048   
 
Im Grundbuch ist auf den Parzellen Kat.Nrn. 2426 und 3111 die öffentlich -
rechtliche Eigentumsbeschränkungen SP 833 nicht eingetragen, obwohl die 
Mutterparzelle Bestandteil des Richtplanes war. Damit bei d er Untersuchung 
und Beurteilung des Gebietes eine einheitliche Lösung gefunden werden 
kann, wurden diese beiden Parzellen trotzdem in den Perimeter Kirchrain i n-
tegriert.  
 

5.2.2 Perimeter Kat.Nr. 2494  
Die Parzelle gehört den Zonen W2C und W3 an. Im Moment steht e in Baug e-
such an, das bis zur Revision der Nutzungsplanung an der Gemeindeve r-
sammlung vom Dez. 2011 zurückgestellt wurde.  
 

5.2.3 Perimeter Vorderi Siten  
Der Untersuchungsperimeter Vorderi Siten umfasst sämtliche Parzellen, we l-
che sich im Servitutsprotokoll SP 975  befinden. Somit umfasst der Perimeter 
Vorderi Siten folgende Par zellen Kat.Nrn.  

 

2241 2246 2249 2319 3178 

2243 2247 2252 2664 3179 

2244 2248 2253 2666   
 
 

5.2.4 Perimeter Sitenrain  
Der Perimeter Sitenrain umfasst die drei Parzellen Kat.Nrn. 2477, 2401 und 
2698. 
 

5.2.5 Perimeter Aepplihoger  
Dieser Perimeter wurde aufgrund eines Baugesuches gesondert untersucht 
und konnte infolge Unabhängigkeit zu anderen Parzellen separat behandelt 
und aus dem SP833 gelöscht werden. Mit Bericht vom 22.6.2009 der OLIG 
konnten die öff entlich -rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (Beleg 84 vom 
19.7.1979) geregelt werden.  
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5.2.6 Perimeter Feuerwehrgebäude  

Mit der Gesamtrevision des kantonalen Richtplanes, resp. der Erweiterung 
des Werkgebäudes Hirzel wurde eine separate Planungsstudie, datiert 
28.3.2011 verfasst. 
 

5.3 Analyse 
 

5.3.1 Geschichte 
Am 16. Juni 1971 wurde der Richtplan Vordere Siten und Kirchrain vom G e-
meinderat Hirzel beschlossen mit dem Ziel, eine ausgewogene Verteilung der 
Baukörper zu schaffen  und damit eine einheitliche Überbauung des Baug e-
bietes Morgenthal -Siten-Kirchrain zu ermöglichen. Die bauliche Regelung e r-
folgte mit der Festsetzung von zulässigen Geschossflächen pro Parzelle. Am 
12. März 1976 wurde der Richtplan erstmals wahrscheinlich aufgrund der 
konjunkturellen Lage und geänderter  Kundenbedürfnisse abgeändert und 
bei den einzelnen Baulandparzellen das Ausnützungsmass (zulässige Woh n-
fläche) im Richtplan eingetragen. Als Zusatz zu diesem ergänzenden Rich t-
planbeschluss wurde bereits am 16. August 1976 beschlossen, dass die im 
Richtpla n angemerkten Wohnflächen um maximal  8% übernutzt werden 
dürfen. Schliesslich wurde am 27. März 1980 durch den Gemeinderat eine 
Verschiebung von Geschossflächen innerhalb des Richtplangebietes beschlo s-
sen. Eine Zusammenstellung der Geschichte und der aktu ell zulässigen 
Wohnflächen befindet sich im Anhang C.  
 

5.3.2 Parzellen 
Die Parzellen, die sich im Richtplangebiet befinden, haben sich in ihrer Form 
und Fläche in den letzten knapp 30 Jahren stark verändert. Rund 73 Prozent 
der Parzellen waren seit der Festsetzu ng im Jahre 1980 an einer Mutation 
beteiligt. Der Ausbau der Strassen ăVorderi Sitenò und ăKirchrainò haben die 
Grundstücksgrenzen und in der Folge auch die Flächen aller angrenzenden 
Parzellen verändert.  
 

5.3.3 Parzellierungen  
Die beiden Parzellen Kat.Nrn. (alt ) 1694 und 2192 wurden in den letzten 
knapp 30 Jahren in je zwei Parzellen (Kat.Nrn. 2513, 2514 und Kat.Nrn. 3048, 
3049) und die Parzelle Kat.Nr. (alt) 2103 in die vier Parzellen Kat.Nrn. 2619, 
2677, 2857 und 2858 aufgeteilt. Auf den Parzellen Kat.Nrn. (al t) 1694 und 
2192 wurden im Richtplan maximal zulässige Wohnflächen festgesetzt. Die 
neuen Grundstücke der jeweiligen Ursprungsparzellen bildeten damit eine 
Zwangsgemeinschaft.  
In der Tabelle im Anhang C wurden die maximal zulässigen Wohnflächen der 
Parzellen Kat.Nrn. (alt) 1694 und 2192 proportional zu den neuen 
Grundstücksflächen aufgeteilt.  
 

5.3.4 Ausnutzung  
Seit der Festsetzung der zulässigen Wohnflächen im Richtplan vom 27. März 
1980 haben sich die Verhältnisse betreffend den Parzellenformen und -
flächen ste tig verändert.  
Die im Grundbuch angemerkten, öffentlich -rechtlichen Eigentums -
beschränkungen (SP 833 und SP 975) haben zur Folge, dass diese Parzellen in 
einem Bewilligungsverfahren nach de n alten , im Richtplan festgesetzten 
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Bedingungen beurteilt werden m üssen und dass sich vereinzelte Parzellen zu 
Zwangsgemeinschaften (Beleg 84/1979) zusammengefügt haben.  
Die durch die Mutationen hervorgerufenen Änderungen der Parzellen wu r-
den im Verlaufe der Jahre nicht berücksichtigt, dh. die ursprünglich zuläss i-
gen Woh nflächen wurden den veränderten Parzellen nicht angepasst.  
 

5.4 Abhängigkeiten  
 
5.4.1 Grundbuchauszüge  

Für die Bestimmung der massgeblichen Fläche für die Berechnung der aktuell 
konsumierten Überbauungsziffer sind die auf den einzelnen Parzellen la s-
tenden Ausnützung sverschiebungen und subjektiv -dinglichen Verknüpfu n-
gen zu beachten. Dazu mussten die Grundbucheinträge aller sich im Rich t-
plangebiet befindlichen Parzellen studiert und die relevanten Abhängigke i-
ten eruiert und festgehalten werden.  
 

5.4.2 Nutzungsverschiebungen  
Die unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten erhaltenen Flächen bilden 
die Grundlage für die Berechnung der tatsächlich zulässigen Überbauung s-
ziffer der einzelnen Parzellen aus heutiger Sicht. Nicht berücksichtigt wurden 
allfällige Geländeveränderungen vo m ursprünglich gewachsenen Boden -  
das heutige Terrain wurde als massgeblicher Boden betrachtet.  
Das Resultat der Berechung der Überbauungsziffer unter Berücksichtung der 
Abhängigkeiten befindet sich in der Tabelle im Anhang D. Diese Tabelle 
zeigt auch di e übernutzten ð rot ð dargestellten Parzellen im Richtplang e-
biet.  
 

5.4.3 Zonengrenze, Kat.Nr.  2494 
Die Zonengrenze der Wohnzone W3 und W2C teilt die Parzelle Kat.Nr. 2494 
(Siehe Anhang G). Die Nutzung ist deshalb für beide Parzellenteile pro Zone 
gesondert zu er mitteln. Das Gebäude Vers.Nr. 601 befindet sich in der 
Wohnzone W3. Für die Berechnung der Überbauungsziffer des Grundstücks 
Kat.Nr. 2494 ist daher nur diejenige Grundstücksfläche massgeblich, welche 
sich in der Nutzungszone W3 befindet. Das Grundstück wir d aufgrund dieser 
Bestimmung übernutzt.  
 

5.4.4 Zwangsgemeinschaft Kat.Nrn. 2619, 2677 und 2858  
Durch die Teilung der Parzelle Kat.Nr. 2103 in die neuen Parzellen Kat.Nrn. 
2619, 2677, 2857 und 2858 (Mutations Nrn. 473, 486 und 534) wurde eine 
Zwangsgemeinschaft g eschaffen. Das Servitutsprotokoll SP 1085 besagt, dass 
die  drei Parzellen Kat.Nrn. 2619, 2677 und 2858 gemeinsam über eine nut z-
bare Wohngeschossfläche von insgesamt 129  m2 verfügen . 
Von den drei Parzellen ist die Parzelle Kat.Nr. 2677 die Einzige, auf welc her 
im Grundbuch das Servitutsprotokoll SP833 eingetragen ist. Aufgrund der 
Zwangsgemeinschaft müssen aber alle drei Parzellen betrachtet werden.  Wie 
weit die Grundbuchnachführung korrekt war, bleibt dahingestellt.  
Die Parzelle Kat. Nr. 2619 wurde gemäss B eleg 17 vom 19. Februar 1985 mit 
den beiden Parzellen Kat.Nrn.  2677 und 2858 subjektiv -din glich verbunden 
und weist keine Hochbauten auf.  Die Parzelle Kat.Nr.  2677 erhält 58/100 und 
die Parzelle Kat.Nr.  2558 erhält 42/100 der Fläche der Parzelle Kat.Nr.  2619. 
Die folgende Tabelle zeigt die aktuell konsumierte Überbauungsziffer der 
Parzellen Kat.Nrn. 2677 und 2858.  
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Kat.Nrn. Fläche

[m2]

Anteil Fläche 

Kat.Nr. 2619

[m2]

Fläche gesamt

[m2]

Gebäude-

fläche

[m2]

Zulässige

ÜZ   [%]

Konsumierte

ÜZ    [%]

2677 1138 297.54 1435.54 181 27.5 12.61

2858 336 215.46 551.46 112 27.5 20.31 
 
Aus der Tabelle geht hervor, dass die Überbauungsziffer für Hauptgebäude 
auf den betroffenen Parzellen eingehalten b leibt.  
 
Der Vollständigkeit halber wird die Situation auch für die Parzelle Kat.Nr. 
2587 untersucht.  
 
Kat.Nrn. Fläche

[m2]

Gebäude-

fläche

[m2]

Zulässige

ÜZ   [%]

Konsumierte

ÜZ    [%]

2857 1713 454 27.5 26.5 
 
Fazit: 
Die Zwangsgemeinschaft der öffentlich -rechtlichen Eigentumsbeschränkung 
SP 1085 (3.12.1980, geändert 1984,1985, 1987, 1993) kann mit der vorliege n-
den Revision der Nutzungsplanung durch Löschung der Eigentumsbeschrä n-
kung SP 1085 ohne Schaffung baurechtswidriger Verhältnisse gegenüber der 
gültigen BZO  ersatzlos aufgehoben werden.  
Bei Festsetzung durch die Gemeindeversammlung  wird auch der SP 1085 g e-
löscht.  
 
 

5.5 Konflikte  
 

5.5.1 Übernutzungen für Hauptgebäude  
Ausgehend von den heute geltenden Bauvorschriften und dem heutigen B o-
den als massgebender Referenz resultieren für die Parzellen Kat.Nrn. 2202, 
2205, 2241, 2244, 2252, 2253, 2319, 2401, 2477, 2494, 2496, 2500, 2501, 2503, 
2507,2511, 2664, 2666, 2698, 3048 und 3179 Übernutzungen (she . Anhang E).  
 

5.5.2 Gründe der Übernutzung  
 Unterschiedliche heutige Nutzungsziffern im Vergleich mit ursprüngl i-

chen Vorschriften  
 Zugrunde gelegter gewachsener  Boden entspricht damalig gestaltetem 

Boden 
 Festgelegte Ausnutzung wurde bei Grenzmutationen beibehalten  

 
 

  



Kanton Zürich  Teilrevision der Nutzungsplanung  
Gemeinde Hirzel  Planungsbericht  
   

 Seite  21  von  44  

5.6 Lösungsansätze 
 

5.6.1 Optionen  
 Nutzungsverschiebungen (Nachbarparzellen, gebietsweise) im Ein i-

gungsverfahren  
 Nutzungsverschiebungen (Nachbarparzellen, ge bietsweise) im Quartie r-

planverfahren, Teilmassnahme Bereinigung der dinglichen Rechte  
 Betrachtung und spezifische Analyse der Historie einzelner Parzellen mit 

Konsultation der Baubewilligungen  
 Nutzungsplanungsrevision (Umzonungen, Erhöhung baulicher Dichte n, 

ev. mit Festsetzung von Planungszonen, Ausscheidung von Quartiere r-
haltungszonen, é) 

 
 

 
5.7 Perimeter Kirchrain  

 
Mit laufender Überbauung wurde das Gebiet Kirchrain den Marktbedürfni s-
sen angepasst. Dies mit jeweiliger Anpassung der Richtplanvorschriften.  
 
Die Nutzungsanalyse zeigt, dass die ausgewiesene Übernutzung nach heut i-
gem Regime mit einer Nutzungsüberlagerung in Form einer Erhöhung der 
Nutzungsziffer legitimiert werden kann. Die Erhöhung beträgt 3% der 
Überbauungsziffer, was ungefähr dem damaligen Bonu s von 8% Ausnü t-
zungsziffer entspricht. Mit dieser Massnahme sind sämtliche Nutzungen wi e-
der im zulässigen Rahmen und es bestehen keine nach den geltenden Vo r-
schriften rechtswidrigen Bauten mehr.  
 
Lösungsansatz 
Aufgrund der übrigen gleichbleibenden Nutzungs vorschriften ist es nicht 
opportun eine vierte 2 -geschossige Wohnzone einzuführen, sondern mit e i-
ner Nutzungsüberlageru ng (bandiertes Gebiet) zu den bestehenden Vo r-
schriften die Verhältnisse zu klären.  
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Rechtsgültiger Zonenplan

 
 
 
Revisionsvorlage 

 
 












